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Art. 18 9 WGG Unabhangigkeit von
Angehorigen des Baugewerbes

WGG - Wohnungsgemeinnutzigkeitsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.03.2025

1. (1)Die Bauvereinigung darf nicht unter dem Uberwiegenden Einflul} von Personen oder Personengesellschaften
stehen, die

1. 1.ein Unternehmen des Baugewerbes, der Bauindustrie, der Baumaterialienerzeugung oder des
Baumaterialienhandels oder sonstige Geschafte fir den Wohnungsbau betreiben,

2. 2.das Gewerbe eines Bautragers, eines Immobilienmaklers, der Immobilienverwaltung oder der
Personalkreditvermittlung im Sinne der Gewerbeordnung 1994 auslben,

3. 3.an solchen Unternehmen oder Gewerben allein oder zusammen mit Personen, die ihnen gemaf3 § 9a
Abs. 4 gleichzuhalten sind, zu mehr als einem Viertel beteiligt sind,

4. 4.Mitglieder eines Organes oder leitende Angestellte solcher Unternehmen oder Gewerbe sind, oder

5. 5.hauptberuflich auf einem einschlagigen Fachgebiet die Tatigkeit eines Ziviltechnikers im Sinne des
Ziviltechnikergesetzes 1993, BGBI. Nr. 156/1994, ausuben.

2. (2)Uberwiegender EinfluR liegt insbesondere vor, falls Personen im Sinne des Abs. 1 in der General- oder
Hauptversammlung sowie im Vorstand oder Aufsichtsrat der Bauvereinigung Uber mehr als ein Viertel der
Stimmen verflgen.

3. (3)Eine Bauvereinigung darf nicht unter dem Uberwiegenden Einflul3 einer Privatstiftung stehen, die auf Grund
der dem Stifter eingeraumten Rechte oder der Besetzung des Vorstandes oder Aufsichtsrates oder eines
allfalligen Beirates unter dem Uberwiegenden Einflul3 von Personen oder Personengesellschaften steht, die
gemald Abs. 1 und Abs. 2 ausgeschlossen sind; dies gilt auch flr Personen im Sinne des § 9a Abs. 4 und
Arbeitnehmer von Unternehmen des Baugewerbes als Mitglieder von Organen einer Privatstiftung.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_156_0/1994_156_0.pdf
file:///

	Art. 1 § 9 WGG Unabhängigkeit von Angehörigen des Baugewerbes
	WGG - Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz


